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Amtsblatt 
 

für die Gemeinde Waldfeucht 
 

53. Jahrgang ausgegeben am 16.10.2024 Nr. 6/2024 

 

Nachruf 
 

Am 30. Juli 2024 verstarb im Alter von 92 Jahren 
 

Herr Lambert Claßen 
 

Herr Lambert Claßen war vom 12.06.1966 bis zum Eintritt in den Ruhestand am 30.11.1991 bei der Gemeinde 
Waldfeucht tätig.  
 

Während dieser Zeit war Herr Claßen beim Bauhof beschäftigt.  
Hier war er verantwortlich für die Unterhaltung der Sportplätze, Friedhöfe und alle anderen Grünanlagen der 
Gemeinde. Den meisten Bürgerinnen und Bürgern war er jedoch als Friedhofsgärtner bekannt. Das Bestat-
tungswesen lag ihm sehr am Herzen. 
Herr Claßen war ein Mensch, der ein Auge für alle anfallenden Arbeiten hatte und deshalb sehr geschätzt 
wurde. 
 

In seiner langjährigen Dienstzeit zeichnete sich der Verstorbene durch seine pflichtbewusste, gewissenhafte 
und korrekte Arbeitsweise aus. Er war ein vorbildlicher und verlässlicher Mitarbeiter, der sich über 25 Jahre 
unermüdlich für die Gemeinde Waldfeucht eingesetzt hat. 
 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

                                 Heinz-Josef Schrammen                                    Andre Jöris 
                                          Bürgermeister                               Personalratsvorsitzender 
 

 
 

Nachruf 
 

Anfang August 2024 verstarb im Alter von 72 Jahren 
 

Herr Joseph Groszwardt 
 

Herr Joseph Groszwardt, Swalmen, NL, war vom 1. März 2018 bis zu seinem unerwarteten Tod bei der Ge-
meinde Waldfeucht tätig.  
 

Während dieser Zeit war Herr Groszwardt als ständiger Aushilfsschwimmmeister im Hallenbad Haaren be-
schäftigt.  Er zeichnete sich dadurch aus, dass er äußerst pflichtbewusst, korrekt und gewissenhaft und stets 
zur Stelle war.  
 

Bei den Hallenbadbesuchern und bei seinen Kolleginnen und Kollegen war er gleichermaßen beliebt. Er war 
ein vorbildlicher und verlässlicher Mitarbeiter. 
 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 

                                 Heinz-Josef Schrammen                                    Andre Jöris 
                                          Bürgermeister                               Personalratsvorsitzender 
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Anmeldung und Aufnahme in die Grundschule zum Schuljahr 2025/26 
 

Mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 am 1. August 2025 werden alle Kinder, die in der Zeit vom 
01.10.2018 bis 30.09.2019 geboren sind, schulpflichtig. 

 
Das Anmeldeverfahren der Schulneulinge zum Schuljahr 2025/26 findet für das gesamte Gemeindegebiet an 
der Katholischen Grundschule Haaren statt.  
Der Schulträger stellt dabei sicher, dass jedes Kind nur an einer Schule angemeldet werden kann. 
Sollte es zu einem Anmeldeüberhang kommen, werden alle Kinder aus dem Gemeindegebiet bevorzugt be-
rücksichtigt. 
Die Katholische Grundschule Haaren ist eine offene Ganztagsschule (OGS). Derzeit wird sie von 300 Kindern 
in 13 Klassen besucht. Seit einigen Jahren nimmt die Schule am Programm Jekits (Jedem Kind ein Instrument) 
teil und verfügt über ein Schulorchester. Besonders begabte Kinder werden 1 x in der Woche in Förderkursen 
zu bestimmten Schwerpunkten unterrichtet. Seit Beginn des Schuljahres 2013/14 ist die Katholische Grund-
schule Haaren auch eine GL-Schule. Schüler und Schülerinnen mit und ohne Förderbedarf können gemein-
sam unterrichtet werden – mit Unterstützung von Sonderpädagogen. 
 
Der Offene Ganztag bietet zusätzlich zum regulären Unterricht an Unterrichtstagen eine Betreuung, Hausauf-
gabenbetreuung und weitere interessante Angebote bis 16.00 Uhr, freitags bis 15.00 Uhr. 
 
Die Schülerbeförderung wird für das gesamte Gemeindegebiet durch einen Schülerspezialverkehr sicherge-
stellt. 
 
Die Anmeldung der Schulneulinge ist an folgendem Termin an der Katholischen Grundschule Haaren, Ein-
gang Sopericher Straße, möglich: 
 

Freitag, 15.11.2024 ab 12.00 Uhr 
Samstag, 16.11.2024 ab 10.00 Uhr 

 
Die Eltern der im Gemeindegebiet mit Hauptwohnsitz gemeldeten schulpflichtigen Kinder erhalten eine 
schriftliche Einladung.  
 
Einschulung auf Antrag 
Kinder, die nach dem 30. September 2019 geboren sind, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schul-
jahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und 
geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähig-
keit). Die Entscheidung trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens. 
Vorzeitig in die Schule aufgenommene Kinder werden mit der Aufnahme schulpflichtig. 
 
Anträge auf vorzeitige Einschulung können ab sofort bei der Katholischen Grundschule Haaren (Tel.: 0 24 
55 / 399300, mail@grundschule-haaren.de) gestellt werden. 
 
Waldfeucht, den 30. September 2024 
Gemeinde Waldfeucht 
Der Bürgermeister 

Schrammen 
 

Fundsachen 
Fahrrad Gazelle blau 
Mountainbike univega petrol 
4 Schlüssel am Ring 
Huge Boss Brieftasche schwarz  
Fahrradschlüssen mit Anhänger „Pedro“ 
Handy Samsung Galaxy 
iPhone apple blau 
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Hallenbad Waldfeucht-Haaren 
Öffnungs- bzw. Schließungszeiten im Oktober / November 2024 

 
Während der Herbstferien, Montag, 14. Oktober 2024, bis einschließlich Freitag, 25. Oktober 2024, gelten die 
üblichen Öffnungszeiten. 
 
Freitag, 1. November 2024, Allerheiligen, bleibt das Hallenbad geschlossen. 
 

Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses des 

Gemeindewasserwerkes Waldfeucht 
zum 31.12.2023 

 
Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in seiner Sit-
zung am 10. Oktober 2024 folgende Beschlüsse 
gefasst: 

 
1. Der Rat der Gemeinde Waldfeucht stellt ge-

mäß § 26 Abs. 3 EigVO NRW den geprüften 
Jahresabschluss des Gemeindewasserwer-
kes Waldfeucht zum 31.12.2023 mit der Bi-
lanzsumme von 2.671.410,48 € und dem 
Jahresgewinn von 170.192,37 € fest. 
 
Der Jahresgewinn von 170.192,37 € wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
2. Der Rat der Gemeinde Waldfeucht erteilt 

dem Bürgermeister und der Betriebsleitung 
vorbehaltlos die Entlastung. 

 
Bestätigungsvermerk des Betriebsausschus-
ses des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht 
über die Prüfung des Jahresabschlusses des 
Gemeindewasserwerkes Waldfeucht zum 
31.12.2023 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 
des Jahresabschlusses hat der Betriebsausschuss 
des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht den 
nachfolgenden Bestätigungsvermerk der HS-Re-
gio Wirtschaftsprüfung GmbH vom 9. September 
2024 im Wortlaut zu seinem eigenen Bestätigungs-
vermerk übernommen und dem Gemeindewasser-
werk Waldfeucht für den vollständigen Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2023 und den Lagebe-
richt den folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 
 
 
„An das Gemeindewasserwerk Waldfeucht, Wald-
feucht 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Gemeinde-
wasserwerks Waldfeucht, Waldfeucht - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023  

 
 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – ge-
prüft.  
 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Ge-
meindewasserwerks Waldfeucht, Waldfeucht, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2023 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse  

 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss 

in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften  der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und § 
103 GO NRW i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 
2023 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2023 und   

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend dar. 
 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 
317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. 



4 
 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-
sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu die-
nen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und 
der für die Überwachung Verantwortlichen des 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (Mani-
pulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weite-
ren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bi-
lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder recht-
liche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsver-
ordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 

entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebe-
richt erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 
des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt so-
wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht bein-
haltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO 
NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Ad-
ressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-
messen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
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planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlan-
gen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden. da do-
lose Handlungen kollusives Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können.  

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzuge-
ben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von 
der Betriebsleitung angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-
gemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.  
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass der Eigenbetrieb seine Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs 
vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Geset-
zesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins-
besondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 
während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
 
Waldfeucht, 26. September 2024 
Hans-Gerd Bräkling 
Vorsitzender des Betriebsausschusses 
des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht 
der Gemeinde Waldfeucht 
 
 
Der Jahresabschluss 2023 und der Lagebericht für 
das Geschäftsjahr vom 01.01. – 31.12.2023 liegen 
zur Einsichtnahme bei der Gemeindeverwaltung 
Waldfeucht, Zimmer 4, Lambertusstraße 13, 52525 
Waldfeucht, zu den nachfolgenden Zeiten aus: 
 
montags bis freitags von 08.00 - 12.00 Uhr 
mittwochs nachmittags von 13.30 - 17.30 Uhr 

 
Waldfeucht, 11. Oktober 2024 
Gemeinde Waldfeucht 
Der Bürgermeister 
Schrammen 
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3. Änderungssatzung 
vom 11. Oktober 2024 

zur Betriebssatzung der Gemeinde Waldfeucht 
für den Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk Waldfeucht 

vom 16. Dezember 2005  
 

Aufgrund der §§ 7 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO.NRW.) vom 
14.07.1994 (GV.NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - EigVO NRW – (GV. NRW. S. 644), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW) vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der 
Gemeinde Waldfeucht am 10. Oktober 2024 folgende Satzung beschlossen: 

 
I. 

 
Die Betriebssatzung der Gemeinde Waldfeucht für den Eigenbetrieb Gemeindewasserwerk Waldfeucht vom 
10. Dezember 2005 (Amtsblatt für die Gemeinde Waldfeucht Nr. 9/2005 vom 21. Dezember 2005), zuletzt 
geändert durch Satzung 10. Februar 2010 (Amtsblatt für die Gemeinde Waldfeucht Nr. 1/2010 vom 10. Feb-
ruar 2010) wird wie folgt geändert: 
 
 
In § 14 erhält folgende Fassung: 
 
Der Jahresabschluss ist bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der Betriebs-
leitung aufzustellen und über die Bürgermeisterin/den Bürgermeister dem Betriebsausschuss vorzulegen. Die 
Kämmerin/der Kämmerer ist rechtzeitig zu beteiligen. Nach Aufstellung hat eine Prüfung unter Beachtung der 
§§ 103, 114 Abs. 1 GO NRW i.V. m § 21 EigVO zu erfolgen. 
 
 

II. 
 

Die 3. Änderungssatzung tritt zum 01.11.2024 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur Betriebssatzung der Gemeinde Waldfeucht für den Eigenbetrieb 
Gemeindewasserwerk Waldfeucht wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der vorstehenden Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Waldfeucht, den 11. Oktober 2024 
Gemeinde Waldfeucht 
Der Bürgermeister 
Schrammen 
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Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
 

Dortmund, den 18. September 2024 

Altes Aktenzeichen: 61.i5-7-2022-3 
Neues Aktenzeichen: 60.90.01-011/2024-002 

 

Bekanntmachung 
Antrag der RWE Power AG auf „Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis zur Fortsetzung der 

Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die Entwässerung des Tagebaus Inden im Zeitraum 
2025-2031“ 

 
Online-Konsultation im Anhörungsverfahren 

 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg führt im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens für das o. a. Vor-
haben gemäß § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NRW) i. V. m. § 5 Abs. 2 
bis 5 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSiG) vom 20.05.2020 in der derzeit gültigen Fassung eine 
ersatzweise Online-Konsultation anstelle eines Erörterungstermins vom 12.11.2024 bis einschließlich zum 
26.11.2024 durch. 
 
Im Rahmen der Online-Konsultation werden der Antragstellerin, den Kommunen, den Behörden, den Betroffe-
nen und denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, die sonst im Erör-
terungstermin zu behandelnden Informationen über eine Internetseite passwortgeschützt in pseudonymisier-
ter Form zugänglich gemacht. 
Hierzu wurden alle fristgerecht eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen geprüft und in einer Sy-
nopse aufbereitet. 
 
Die Online-Konsultation findet in dem Zeitraum von Dienstag, den 12.11.2024 bis Dienstag, den 
26.11.2024 statt.  
 
Die Teilnehmenden der Online-Konsultation können sich bis zum Ablauf der Äußerungsfrist, Dienstag, den 
26.11.2024 23:59 Uhr, schriftlich bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in 
NRW, Dezernat 61, Goebenstraße 25, 44135 Dortmund oder elektronisch unter der E-Mail-Adresse: wasser-
wirtschaft-braunkohle@bra.nrw.de äußern. 
Der Termin wird hiermit gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 VwVfG NRW i.V.m. § 5 Abs. 3 PlanSiG bekannt gemacht. 
 
Die zur Teilnahme außerdem berechtigten sonstigen Betroffenen, deren Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, die sich bislang jedoch noch nicht im Verfahren geäußert haben, können sich vor Beginn der Online-
Konsultation, spätestens bis zum 11.11.2024 bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 61, Goebenstraße 
25, 44135 Dortmund schriftlich oder per E-Mail unter der E-Mail-Adresse: wasserwirtschaft-braun-
kohle@bra.nrw.de, den Zugang zur Online-Konsultation beantragen. 
 
Die Anmeldung zur Online-Konsultation ist in der Zeit von  
 

Montag, den 28.10.2024 bis Montag, den 11.11.2024 
möglich. 
 
 
Die Behörden, die Vorhabenträgerin und diejenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abge-
geben haben, werden durch die Bezirksregierung Arnsberg hinsichtlich der Modalitäten der Online-Konsulta-
tion individuell schriftlich benachrichtigt und benötigen keine weitere Anmeldung.  
 
Es wird auf Folgendes hingewiesen: 
1. In der Online-Konsultation werden nur fristgerecht erhobene Einwendungen und eingegangene Stel-

lungnahmen erörtert.  
2. Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Ein Recht zur Teilnahme haben neben den Vertretern 

der beteiligten Behörden und der Antragstellerin nur die Betroffenen sowie die Personen, deren Ein-
wendungen eingegangen sind. Die Teilnahmeberechtigung ist daher entsprechend nachzuweisen (Vor-
lage des Personalausweises und ggf. eines Grundbuchauszugs, Vertretungsvollmacht etc.). 
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3. Teilnahmeberechtigt sind nachfolgend genannte Personen: 

• Einwender/innen (Personen, die schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen erhoben haben), 

• Betroffene (Personen, deren Rechte oder Belange von dem Vorhaben berührt werden)  

• Bevollmächtigte, Sachbeistände und gesetzliche Vertreter der Teilnahmeberechtigten,  

• Vertreter/innen der am Verfahren beteiligten Träger öffentlicher Belange und anerkannten Vereini-
gungen, 

• Vertreter/innen der Vorhabenträgerin und deren Gutachter und Sachverständige,  

• Mitarbeiter/innen der Anhörungsbehörde. 
4. Die Teilnahme an der Online-Konsultation erfolgt durch Anmeldung. Dafür müssen unter Angabe 

von persönlichen Daten und digitaler Ablichtung der Rückseite des Personalausweises die Zugangsda-
ten zum Portal beantragt werden. Name und Adresse des Ausweisinhabers müssen lesbar sein. Weitere 
Daten dürfen dabei unkenntlich gemacht sein. Gegebenenfalls müssen weitere Dokumente (z.B. Grund-
buchauszug, Vollmacht, etc.) zur Verifikation beigefügt werden. Dies ist vom 28.10.2024 bis zum 
11.11.2024 möglich. Die Daten werden geprüft. Dadurch kann es zu Verzögerungen von wenigen Ta-
gen bis zur Übermittlung der Zugangsdaten kommen.  

5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist freiwillig. Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
fristgerecht eingegangenen Einwendungen werden auch dann im weiteren Verfahren berücksichtigt, 
wenn der/die Einwender(in) nicht an der Online-Konsultation teilnimmt oder in deren Rahmen keine 
weitere Stellungnahme abgegeben wird.  

6. Eine Wiederholung der bereits vorgebrachten Argumente in der Online-Konsultation ist nicht erforder-
lich. 

7. Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird keine neue, zu-
sätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet, d.h. über die bereits vorgebrachten Argumente hinaus kön-
nen keine neuen Sachargumente vorgebracht und im Verfahren berücksichtigt werden. 

8. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verfahren der Online-Konsultation mit Ablauf der genannten Frist 
zur Äußerung (26.11.2024) beendet ist. 

9. Durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 

10. Die mit der Zugangskontrolle erhobenen persönlichen Daten werden zum Verfahrensvorgang genom-
men und archiviert. 

 
Datenschutz in der Bezirksregierung Arnsberg 
Seit Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Datenschutzgesetz NRW (DSG NRW). 
Dieses Recht verpflichtet Dienstleister – und damit auch die Bezirksregierung – zu verantwortungsvollem und 
transparentem Umgang mit personenbezogenen Daten. Weitere Informationen zu Ihren Rechten im Daten-
schutz finden Sie auf der Seite https://www.bra.nrw.de/505448 unter Downloads. 
 
Neben der Bekanntmachung der Online-Konsultation im Amtsblatt der betroffenen Kommunen wird der Inhalt 
dieser Bekanntmachung auch auf folgender Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg: 
https://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen sowie auf der Website des zentralen Portals (Umweltverträglich-
keitsprüfungen Nordrhein-Westfalen) https://uvp-verbund.de/nw im o. g. Zeitraum zugänglich gemacht. 
 
Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW 
Im Auftrag 
gez. Küster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es wird bei der Gemeindeverwaltung (Rathaus), den Banken und Sparkassen sowie den Poststellen im 
Gemeindegebiet zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt. Das Amtsblatt kann im Abonnement oder als Einzelstück gegen Erstattung der jeweiligen 
Portogebühren bei der Gemeindeverwaltung Waldfeucht bezogen werden. 
Herausgeber: Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht, 52525 Waldfeucht - Rathaus - 
Herstellung: Eigendruck 
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